
267 der Beilagen zu den Stenographischen P~otokoiIen des Nationalrates XVII. GP 

. Bericht 

des Umweltausschusses 

über den Antrag der Abgeordneten Dr. Dil­
lersberger und Genossen betreffend ein Bun­
desgesetz über den Schutz der Gesundheit des 
Menschen vor schädlichen Luftveruirreinigun­
gen bei austauscharmen Wetterlagen (Smog-

alarmgesetz) (7/ A); 
und 

über die Regierungsvorlage (247 der Beila­
gen): Bundesgesetz über Maßnahmen zur 
Abwehr von Gefahren für das Leben und die 
Gesundheit von Menschen durch Luftverunrei- . 

nigungen (Smogalarmgesetz) 

Die Abgeordneten Dr. Dill e r s b erg e r, Dr. 
Hai der und Genossen haben den gegenständli­
chen Initiativantrag am 28. Jänner 1~87 im Natio­
nalrat eingebracht und als Begründung angeführt, 
daß nach Auffassung der Antragsteller - nicht 
zuletzt angesichts der gerade bei Inversionswetter­
lagen geradezu katastrophalen Luftsituation in ver= 
schiedenen Stadtgebieten und Tallagen Österreichs 
- ein weiterer Aufschub einer gesetzlichen Rege­
lung nicht länger zu rechtfertigen ist. Im übrigen 
deckt sich der gegenständliche Antrag inhaltlich 
mit dem in der XVI. GP vorgelegten Ministerial­
entwurf. 

Der Umweltausschuß hat diesen Gesetzesvor­
schlag in seiner Sitzung am 18. Feber 1987 in Ver­
handlung genommen und nach der Berichterstat­
Hing durch den Abgeordneten lng. Mur e r ein­
stimmig beschlossen, zu seiner Vorberatung einen 
Unterausschuß einzusetzen. Dieser Unterausschuß, 
dem die Abgeordneten Dipl.-Kfm .. Ilona G r a e­
ni t z, Lud w i g, Dipl.-Ing. Dr. K e p p e I m ü l­
I e r (Obmannstellvertreter) und Adelheid Pr a -
her für die Sozialistische Partei Österreichs, die 
Abgeordneten Art hol d, Dr. Marga Hub i -
n e k, Man n d 0 r f f (Schriftführer) und S c h u -
S t e r für die Österreichische Volkspartei, der 
Abgeordnete Dr. Dill e r s b erg e r (Obmann) 
für die Freiheitliche Partei Österreichs und der 
Abgeordnete B u c h n e r für die Grünen angehör-

ten, trat zu insgesamt fünf Sitzungen zusam~en, in 
denen auch Experten gehört wurden. 

In der Sitzung des Umweltausschusses am 
8. Oktober 1987 erstattete Abgeordrieter Dr. D i 1-
le r s b erg e r als Obmann des Unterausschusses . 
Bericht, daß über den Initiativantrag kein Einver­
nehmen erzielt werden konnte. 

Zu demselben Gegenstand hat die Bundesregie­
rung am 30. September 1987 eine Regierungsvor­
lage (247 der Beilagen) eingebracht und -in den 
Erläuterungen ausgeführt, daß mit dem vorliegen­
den Gesetzentwurf der Landeshauptmann als 
Organ der mittelbaren Bundesverwaltung ermäch­
tigt werden soll, Smogalarmpläne für Belastungsge­
biete zu erlassen und· entsprechende immissions­
mindernde Maßnahmen anzuordnen. 

Diese Regierungsvorlage hat der Umweltaus­
schuß gleichfalls in seiner Sitzung am 8. Oktober 
1987 in Verhandlung genommen und gemeinsam 
mit dem Bericht des Unterausschusses zum 
Antrag 7/ A verhandelt. 

Mit Stimmenmehrheit wurde beschlossen, den 
weiteren Beratungen die Regierungsvorlage (247 
der Beilagen) zugrunde zu legen. 

In der Debatte, an der sich die Abgeordneten 
Dipl.-Kfm. Ilona G r a e n i t z, Dipl.-Ing. Dr. 
K e p p e I m ü 11 e r, B u c h n e r, Dr. D ill e rs -
b erg e r, Lud w i g, Art hol d, Dr. B r u c k -
man n sowie der Bundesminister für Umwelt, 
Jugend und Familie Dr. Marilies F I e m m i n g 
beteiligten, stellten die Abgeordneten Art hol d 
und Dipl.-Ing. Dr. K e p p e 1 m ü 1'1 e reinen 
gemeinsamen Abänderungsantrag. Der Abgeord­
nete Dr. Dill e r s b erg e r sowie der Abgeord­
nete B u c h n erstellten ebenfalls Abänderungsan­
träge. 

. Bei der Abstimmung wurde die Regierungsvor­
lage in der Fassung des gemeinsamen Abände­
rungsantrages mit Stimmenmehrheit angenommen. 

267 der Beilagen XVII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 1 von 8

www.parlament.gv.at



2 267 der Beilagen 

Die Abänderungsanträge des Abgeordneten Dr. 
Dill e r s b erg e rund B u c h n erfanden nicht 
die erforderliche Mehrheit. 

Hiemit gilt der Antrag 7/ Aals miterIedigt. 

Im übrigen faßte· der Ausschuß den Beschluß, die 
nachstehenden Feststellungen in den Ausschußbe­
richt aufzunehmen: 

1. Zu § 10 Abs. 2: 

Diese Änderung bereinigt ein Redaktionsverse­
hen. 

2. Zu § 10 Abs. 7: 

Aus gesundheitlichen Gründe'n erscheint es gebo­
ten, daß sich insbesondere jüngere Schüler wäh­
rend der Smogalarmstufen 1 und 2 möglichst wenig 
im Freien aufhalten. Dazu kommt noch, daß bei 
diesen Alarmstufen eine Beschränkung des Ver­
kehrs mit Kraftfahrzeugen grundsätzlich vorgese­
hen ist. 

Daher ist bei diesen Alarmstufen ein Fernbleiben 
d<:r Schüler vom Unterricht generell zu rechtferti­
gen. 

Durch die vorgeschlagene Regelung sind fast alle 
Schüler, nämlich die Schüler der allgemeinbilden.­
den und berufsbildenden Pflichtschulen sowie der 
mittleren und höheren Schulen, erfaßt; lediglich für 
die Schüler land- und forstwirtschaftlicher Berufs­
und Fachschulen kann aus kompetenzrechtlichen 

, Gründen (gemäß Art. 14 a Abs. 1 B-VG alleinige 
Zuständigkeit der Länder) diese Regelung nicht 
erfolgen, doch kann Gleiches von den.Ländern ver­
fügt werden. 

Eine besondere Regelung betreffend die Schul­
freierklärung müßte im Verfassungsrang stehen, da 
sonst diesbezüglich dem Bund im Pflichtschulbe­
reich keine generelle Zuständigkeit zukäme und 
bezüglich der mittleren und höheren Schulen die 
Maßnahme von den Schulbehörden des Bundes in 

Regina Heiß 

Berichterstatter 

den Ländern gesetzt weiden müßte. Durch die vor­
geschlagene Formulierung werden nicht nur verfas­
sungsrechtliche Sonderregelungen hinsichtlich ~er 
Kompetenzverteilung und der BehördenzuständIg­
keit vermieden, sondern wird auch die Unmittel­
barkeit der Maßnahme für die Schüler ohne geson­
derte Verwaltungsmaßnahme erreicht. Sollten. 
Schüler von der Auslösung des Smogalarms nicht 
informiert sein und zur Schule kommen, wäre für 
eine Beaufsichtigung im Falle einer Schulfreierklä­
rung'nicht gesorgt. Da in vielen Fällen keine Rück-' 
fahrtsmöglichkeit bestünde, wären diese Schüler 
noch mehr' dem Smog ausgesetzt als beim Aufent­
halt in der Schule. Auch dieser Nachteil wird durch 
die vorgesehene Regelung vermieden. 

Soweit die vorgeschlagene Gesetzesbestimmung 
sich auf das Schulpflichtgesetz bezieht, bedarf ein 
diesbezüglicher Gesetzesbeschluß im Nationalrat 
gemäß Art. 14 Abs. 10 B-VG der Anwesenheit von 
mindestens der Hälfte der Mitglieder und einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stim­
men. 

3. Zu § 13 Abs. 1: 

Der Aussch~ß hält es für angezeigt, die Mitwir­
kung der Organe des öffentlichen Sicherheitsdien­
stes primär auf diejenigen Maßnahmen zu kon~en­
trieren, die mit den eigentlichen Aufgaben dieser 
Organe in einem sachlichen Zusammenh,ang st.e­
hen. So sollten diese Organe jedenfalls mcht mlt­
,wirken in Form eines selbständigen Einschreitens 
bei Betriebsanlagen u. dgl. Davon unberührt bleibt 
aber die in § 13 Abs. 2 vorgesehene Unterstützung 
der Bezirksverwaltungsbehörde durch die Sicher­
heitsorgane. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Umwelt­
ausschuß den An t rag, der Nationalrat wolle • ~ 
dem a n g e s chI 0 s sen enG e set zen t w u r f /. 
die verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, 1987 1008 

Dr: Dillersberger 

Obmann 
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267 der Beilagen 3 

Bundesgesetz vom xxxxxxxx über Maß­
nahmen zur Abwehr von Gefahren für das 
Leben und die Gesundheit von Menschen 
durch Luftverunreinigungen (Smogalarmge-

setz) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Smogalarmpläne 
§ 1. (1) Der Landeshauptmann hat für jene 

Gebiete, in denen Überschreitungen der in der 
Anlage 2 genannten Grenzwerte zu erwarten sind 
(Belastungsgebiete), mit Verordnung Smogalarm­
pläne z~ erlassen. Die Verordnung ist aufzuheben, 
wenn Uberschreitungen dieser Grenzwerte nicht 
mehr zu erwarten sind. 

(2) Für Belastungsgebiete, die über ein Land hin­
ausreichen, haben die Landeshauptmänner aufein­
ander abgestimmte Smogalarmpläne zu erlassen. 

. (3) Ergibt sich aus der Lage eines Belastungsge­
bietes, daß für Anlagen mit erheblichem Immis­
sionsbeitrag auch im Gebiet eines anderen Landes 
Maßnahmen zu setzen sind, hat der Landeshaupt­
mann dieses Landes gleichzeitig für diesen Bereich 
Maßnahmen im Sinne des § 10 Abs. 2 bei Auslö­
sung der Smogalarmstufe 1 oder 2 im Bela.stungs­
gebiet anzuordnen. 

(4) Der Smogalarmplan ist spätest~ns drei 
Monate vor seiner geplanten Erlassung dem Bun­
desminister für Umwelt, Jugend und Familie zur 
Kenntnis zu bringen. 

§ 2. (1) Im Smogalarmplan sind Vorkehrungen 
vorzusehen, die durch Verringerung der Emissio­
nen ein weiteres Ansteigen der Immissionen verhin -
dern und bewirken, daß die Grenzwerte für Luft­
schadstoffe unterschritten werden. 

(2) Bei Erlassung von Smogalarmplänen, bei 
Aufrufen zu freiwilligen Verhaltensweisen und bei 
Anordnung von Maßnahmen im Falle des Smog-
alarms ist Rücksicht zu nehmen auf -

1. das Ausmaß der Belastung durch Luftschad­
stoffe, 

2. die Wirksamkeit und ~gemessenheit der 
Maßnahmen; insbesondere im Hinblick auf 
die Versorgung der Bevölkerung mit Gütern 
des täglichen Bedarfs, 

3. die meteorologischen und geländespezifi­
schen Verhältnisse des Belastungsgebietes. 

Inhalt von Smogalarmplänen 

§-3. (1) Der Smogalarmptan, hat insbesondere 
festzulegen ' 

1. das Belastungsgebiet; dieses kann 'zur Anord~ 
nung von Maßnahmen in Zonen untergliedert 
werden; 

2. Zahl und Lage der im Belastungsgebiet zu 
betreibenden Meßstellen; 

3. die zur Auslösung der V orwarnstufe und der 
Smogalarmstufen erforderliche Zahl der 
Meßstellen, an denen Überschreitungen 
zumindest eines Grenzwertes der Anlagen 1, 
2 oder 3 vorliegen müssen; 

4. Art-und Ausmaß der bei Smogalarm, abge­
stuft auf die Smogalarmstufen'l und 2, anzu­
ordnenden Maßnahmen im Sinne des § 10; . 

5. die Art der Verlautbarungen. 

(2) Die Meßstellen sind innerhalb eines Bela­
stungsgebietes so anzuordnen und einzurichten, 
daß sich aus den Meßergebnissen eine räumlich 
und zeitlich differenzierte Aussage über die Kon­
zentration der Luftschadstoffe im Belastungsgebiet 
gewinnen läßt. Jedenfalls sind in einem Belastungs­
gebiet aber mindestens drei Meßstationen einzu­
richten. 

(3) Die Vorwatnstufe bzw. der Smogalarm sind 
dann auszulösen, wenn an einem Drittel der Meß­
stellen, bei nur drei bis fünf vorhandenen Meßstel­
len an zweien von diesen, Überschreitungen der in 
den Anlagen genannten Grenzwerte vorliegen. 

Grenzwerte für Luftschadstoffe 

§ 4. Die Grenzwerte für die Konzentration der 
Luftschadstoffe für die V orwarnstufe, die Smog­
alarmstufe 1 und die Smogalarmstufe 2 sind in den 
Anlagen 1, 2 und 3 festgelegt. 

Ermittlung der KQnzentration der' Luftschadstoffe 

§ 5. (1) Die Ermitthing der 'Konzentration der 
Luftschadstoffe hat nach Anlage 4 zu erfolgen. 
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4 267 der Beilagen 

(2) Der Landeshauptmann hat dafür zu sorgen, 
daß für das Belastungsgebiet in Echtzeit die zur 
Beurteilung der Luftgüte, der Wetterlage und ihrer 
Entwicklung maßgeblichen Daten verfügbar sind 
(Anlage 4). Die vorhandenen relevanten meteorolo­
gischen Daten sind von der Zentralanstalt für 
Meteorologie und Geodynamik zur Verfügung zu 
stellen. 

Auslösung der Vorwarnstufe 

§ 6. Die Vorwarnstufe für ein Belastungsgebiet 
ist auszulösen,sobald in diesem Gebiet 

1. an der im Smogalarmplan für die Auslösung 
der V orwarnstufe festgelegten Zahl von Meß­
stellen Überschreitungen zumindest einer der 
Grenzwerte gemäß Anlage 1 festgestellt wer­
den, und 

2. nicht auszuschließen ist, daß insbesondere auf 
Grund der herrschenden Wetterlage und ihrer 
Entwicklung die im Sinne der Anlage 1 fest­
gestellte Überschreitung zumindest zwölf 
Stunden andauern wird. . 

Informationen und Aufrufe 

§ 7. (1) Über die Auslösung der Vorwarnstufe ist 
die Bevölkerung zu informieren; gleichzeitig kann 
insbesondere zu folgenden freiwilligen Verhaltens­
weisen aufgerufen werden: 

1. Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel, 
2. Verzicht auf die Benutzung von Kraftfahr­

zeugen, die § 1 d Abs. 1 Z 3.1.1 KDV 1967 
nicht entsprechen, 

3. Drosselung des Hausbrands, 
4. Drosselung der Leistung von bzw. Verwen-' 

dung schadstoffarmer Brennstoffe in Anlagen, 
von denen in erheblichem Maß Luftschad­
stoffe ausgehen. . 

(2)' Sobald die der V orwarnstufe zugrunde lie­
genden Grenzwerte (Anlage 1) an keiner Meßstelle 
mehr überschritten werden und ein erneutes Über­
schreiten innerhalb von zwölf Stunden nicht zu 

. erwarten ist, ist die Bevölkerung über die Aufhe­
bung der V orwarnstufe zu informieren. 

(3) Für Informationen im Sinne der Abs. 1 und 2 
können der Österreichische Rundfunk, der die 
Bekanntgabe regelmäßig zu wiederholen hat, sowie 
die fernmeldetechnischen Einrichtungen der Post­
und Telegraphenverwaltung in Anspruch genom­
men werden. 

Auslösung des Smogalarms 

§ 8. Der Landeshauptmann hat unter Angabe der 
Smogalarmstufe für ein Belastungsgebiet Smog­
alarm auszulösen, sobald in diesem Gebiet 

1. an der im Smogalarmplan für die Auslösung 
des Smogalarms festgelegten Zahl von Meß­
stellen Überschreitungen zumindest einer der 
Grenzwerte. gemäß Anlage 2 oder 3 festge­
stellt werden, und 

2. nicht auszuschließen ist, daß ohne die Anord­
nung von emissionsmindernden Maßnahmen 
die im Sinne der Anlagen 2 oder 3 festge­
stellte Überschreitung zumindest zwölf Stun-
den andauern wird. . 

Bekanntgabe des Smogalarms 

§ 9. (1) Nach Auslösung des Smogalarms hat der 
Landeshauptmann deli. Smogalarm unter Angabe 
der Alarmstufe bekanntzugeben und gleichzeitig 
die gemäß § 10 Abs. 2 vorgesehenen Verordnungen 
kundzumachen. 

(2) Der Landeshauptmann hat sich hiezu jeden­
falls des Österreichischen Rundfunks, der die 
Bekanntgabe regelmäßig zu wiederholen hat, zu 
bedienen. Er kann sich auch anderer Mittel der 
Verlautbarung, wie zB der fernmeldetechnischen 
Einrichtungen der Post- und Telegraphenverwal-
tung bedienen. ' 

Maßnahmen bei Auslösung der Smogalarmstnfen 1 
und 2 

§ 10. (1) Der Smogalarmplan hat folgende 
Anordnungen vorzusehen: 

1. zeitlich, räumlich und sachlich begrenzte 
Beschränkungen oder ' Verbote für den Ver­
kehr mit Kraftfahrzeugen und anderen mit 
Verbrennungsmotoren ausgestatteten Fahr­
zeugen, 

2. Verwendung schadstoffarmer: Brennstoffe, 
Drosselung oder Stillegung von Anlagen, 

3. Einschränkungen des Hausbrandes hinsicht­
lich der Höhe der Raumtemperatur und der 
Verwendung bestimmter Brennstoffe, 

4. Untersagung von Massenveranstaltungen. 

(2) Der Landeshauptmann hat unter Bedacht­
nahme auf die Grundsätze des § 2 und im Rahmen 
d~s Smogalarmplanes Maßnahmen gemäß Abs. 1 

. Z 1 und 3 durch Verordnung sowie Maßnahmen 
gemäß Abs. 1 Z 2 und 4 durch Verordnung oder 

. Bescheid zu erlassen. Der Landeshauptmann hat 
vor der Festlegung von Maßnahmen im Smog­
alarmplan die zuständige Berghauptmannschaft 
anzuhören, soweit sich· diese Maßnahmen auf den 
Bergbau beziehen. 

(3) Anordnungen gemäß Abs. 1 Z 1 sind nicht 
anzuwenden auf 

1. Fahrzeuge der Feuerwehren, der Rettungs­
dienste, des öffentlichen Sicherheitsdienstes, 
Einsatzfahrzeuge der E-Werke, Verkehrsbe­
triebe, Gaswerke, Wasserwerke, der Kanalge­
brecheqdienste, Einsatzfahrzeuge der 'Eisen­
bahnen und der Post- und Telegraphenver­
waltung, Fahrzeuge zur Versorgung mit Arz­
neimitteln und von Apotheken sowie des 

,Lebensmittelhandels, Fahrzeuge der Ärzte 
und Tierärzte im Dienst, .Fahrzeuge der 
Bestattungsdienste, des Zivilschutzes und der 
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Müllabfuhr sowie der Schadstoffmessung, 
Fahrzeuge im Linienverkehr, Behinderten­
fahrzeuge, Fahrzeuge im behördlichen Auf­
trag, 

2. Fahrzeuge mit Elektromotor und Fahrzeuge, 
die die gemäß § 1 d Abs. 1 Z 3.1.1 KDV 1967 
vorgeschriebenen Schadstoffgrenzwerte ein­
halten, 

3. den Eisenbahn-, Schiffs- sowie Linienflugver­
kehr, 

4. Einsätze des Bundesheere's gemäß § 2 Abs. 1 
lit. abis c des Wehrgesetzes 1978, BGBI. 
Nr. 150, die Vorbereitung solcher Einsätze, 
ausgenommen jedoch militärische Übungen, 
sowie die zur Aufrechterhaltung des militäri­
schen Dienstbetriebes unbedingt erforderli­
chen Maßnahmen. 

(4) Von der Anordnung zur Stillegung von Anla­
gen gemäß Abs. 1 Z 2 sind ausgenommen Anlagen 
zum Beheizen von Wohngebäuden, Kasernen, Ver­
waltungsgebäuden, Geschäftshäusern, Kranken­
häusern oder ähnlichen Einrichtungen, Baulichkei­
ten und Anlagen von militärischer Besonderheit, 
Anlagen zur Warmwasserbereitung, Feuerungsan­
lagen in Bäckereien und ähnlichen der Versorgung 
der Bevölkerung dienenden Betrieben sowie Anla­
gen der Tierzucht und Tierhaltung oder der pflan7 
zenzucht. Die Anordn~ng der Beschränkung des 
Betriebs dieser Anlagen auf das unbedingt erforder­
liche Ausmaß ist jedoch zulässig. 

(5) Im Abs. 4 nicht genannte Anlagen sind mit 
Bescheid des Landeshauptmannes von der Anord­
nung zur Stillegung gemäß Abs. 1 Z 2 auszuneh­
men, wenn 

1. die Sicherheit der betroffenen oder einer 
zwangsläufig im betriebstechnischen Zusam­
menhang betriebenen Anlage so beeinträch­
tigt wird, daß Gefahren für die Arbeitnehmer 
oder. Dritte entstehen, 

2. Schäden an der betroffenen oder an einer 
zwangsläufig im betriebstechnischen Zusam­
menhang betriebenen Anlage verursacht wer­
den, die nicht oder nur mit einem unverhält­
nismäßig hohen Kostenaufwand behoben 
werden können, oder 

3. infolge des Abfahrvorganges in stärkerem 
Maße Luftverunreinigungen verursacht wer­
den als durch einen Weiterbetrieb während 
eines Zeitraumes von mindest~ns 72 Stunden 
nach Bekanntgabe des Smogalarmes. 

Die Anordnung der Beschränkung des Betriebs 
dieser Anlagen auf das unbedingt erforderliche 
Ausmaß ist jedoch zulässig. . 

(6) Der Landeshauptmann kann für Betriebe mit 
erheblichem Emissionsbeitrag durch Bescheid Maß­
nahmen im Sinne des Abs. 1 Z 2 für die einzelnen 
Alarmstufen im Rahmen des Smogalarmplans vor­
sorglich festlegen. Soweit sich derartige Maßnah­
men auf Bergbaue beziehen, sind sie ,nach Anhö-

rung der zuständigen Berghauptmannschaft zu 
treffen. 

(7) Während des V orliegens der Alarmstufe 1 
und 2 ist das Fernbleiben der Schüler gemäß § 9 
Abs. 2 des Schulpflichtgesetzes 1985,. BGBI. Nr. 76. 
in der jeweils geltenden Fassung, und § 45 Abs. 1 
lit. ades Schulunterrichtsgesetzes, BGBI. Nr.472/ 
1986 in der jeweils geltenden Fassung, gerechtfer­
tigt. 

Entwarnung 

§ 11. Sobald die dem Smogalarm zugrunde lie­
genden Grenzwerte (Anlage 2 und 3) an allen 
Meßstellen innerhalb eines Belastungsgebietes nicht 
mehr überschritten werden und auch bei Aufhe­
bung der emissions m indern den Maßnahmen ein 
erneutes Überschreiten innerhalb von 12 Stunden 
nicht zu erwarten ist, hat der Landeshauptmann bei 
Wegfall der Voraussetzungen für die Smogalarm­
stufe 2 Smogalarm der Stufe 1 zu geben und bei 
Wegfall der Voraussetzungen für diese Stufe den 
Smogalarm aufzuheben. 

Überwachung 

§ 12. (1) Die Überwachung der Einhaltung der 
gemäß § 10 angeordneten Maßnahmen obliegt der 
Bezirksverwaltungsbehörde. 

. (2) Soweit dies zur Vollziehung dieses Bundesge­
setzes erforderlich ist, sind die Bezirksverwaltungs­
behörden ermächtigt 

1. den Verkehr mit Kraftfahrzeugen und ande­
ren mit Motoren betriebenen Fahrzeugen 
anzuhalten und zu kontrollieren, . 

2. Anlagen zu betteten und zu besichtigen, 
3. Anordnungen zur Inbetriebnahme oder 

Außerbetriebnahme von Maschinen und Ein­
richtungen und zur Vornahme betrieblicher 
Verrichtungen zu treffen und 

4. die Erteilung notwendiger Auskünfte und die 
Vorlage notwendiger Unterlagen zu verlan­
gen. 

(3) Die Bezirksverwaltungsbehörde ist ermäch­
tigt, Proben von Betriebsmitteln, Betriebsstoffen 
und Brennstoffen - soweit für diese Maßnahmen 
gemäß § 10 Abs. 1 Z 2 getroffen worden sind und 
soweit dies zur Überwachung der Einhaltung dieser 
Maßnahmen erforderlich ist - zu entnehmen. 

(4) Soweit einer Anordnung gemäß § 10 zuwi­
dergehandelt wird, ist die B~zirksverwaltungsbe­
hörde ermächtigt . 

1. den Betrieb von Fahrzeugen einzustellen, 
2. auch ohne vorausgegangenes Verfahren, aber 

nach vorausgegangener Verständigung des 
Inhabers, des 'Eigentümers oder der mit der 
Betriebsführung der Anlage betrauten Perso­
nen oder, wenn eine Verständigung dieser 
Person nicht möglich ist, einer Person, die tat-
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6 267 der Beilagen 

sächlich die Betriebsf4hrung der Anlage 
wahrnimmt, die Einschränkung oder Einstel­
lung des Betrie~es der Anlage __ anzuordnen 

_ oder selbst durchzuführen. 

§ 13. (1) Die Organe des öffentlichen Sicher­
heitsdienstes haben bei der Vollziehung dieses Bun­
desgesetzes, ausgenommen des § 10 Abs. 1 Z 2 und 
3 sowie des Abs. 6, durch 

1. Maßnahmen zur Vorbeugung gegen dro­
hende Verwaltungsübertretungen und 

2. Maßnahmen, die für die - Einleitung und 
Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren 
erforderlich sind, 

mitzuwirken. 

(2) Weiters unterstützendie Organe des öffentli­
chen Sicherheitsdienstes die Bezirksverwaltungsbe­
hörden bei den nach § 12 zu setzenden Maßnah­
men. 

(3) Soweit der Bezirksverwaltungsbehörde 
andere geeignete Organe -zur Verfügung stehen, 
hat sie sich dieser Organe anstelle der Organe des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes zu bedienen. 

§ 14. (1) Bei der Überwachung ist darauf 
Bedacht zu nehmen, daß vermeidbare Störungen 
oder Behinderungen eines Betriebes vermieden 
werden. 

(2) Zur Erkenntlichmachung von Maßnahmen 
gemäß § 10 Abs. 1 Z 1 können auch die in der 
StVO 1960, BGBI. Nr. 159, angeführten Verkehrs­
zeichen verwendet werden. 

Strafbestimmungen 

§ 15. Sofern die Tat nicht mit gerichtlicher Strafe 
bedroht ist oder den Tatbestandeiner mit strenge­
rer Strafe bedrohten Verwaltungsstrafbestimmung 

- bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist 
von der Bezirksverwaltungsbehörde 

1. mit Geldstrafe bis zu 30 000 S zu bestrafen, 
wer 
a) einem Bescheid oder einer Verordnung im 

Sinne des § 10 Abs.2 in Verbindung mit 
§ 10 Abs. 1 Z 1, 3 oder 4 zuwiderhandelt, 

b) sich einer gemäß § 12 Abs. 4- Z 1 verfügten 
Anordnung widersetzt; 

2. mit Geldstrafe bis zu 500 000 S zu bes~rafen, 
wer 
a) einem Bescheid oder einer Verordnung im 
. Sinne des § 10 Abs.2 in Verbindung mit 

§ 10 Abs. 1 Z 2 oder einem Bescheid 
gemäß § 10 Abs. 6 zuwiderhandelt, . 

b) entgegen § 12 Abs.3 die Entnahme von 
Proben nicht duldet oder 

c) den Anordnungen gemäß § 12 Abs. 4 Z 2 
nicht Folge leistet. , 

~ Erstmaliges Inkrafttreten von Smogalarmplänen 

§ 16. Der Landeshauptmann hat die Smogalarm­
pläne innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes in Kraft zu setzen. 

Kostentragung 

§ 17. (1) Der Bund trägt die Kosten der Errich­
tung und Anschaffung der Meßstellen im Bela­
stungsgebiet im Rahmen des Smogalarmplanes. 

(2) Die Länder tragen die übrigen Kosten, insbe­
sondere die Kosten des Betriebes der Meßstellen. 

Haftungsausschluß 

§ 18. Für die sich aus den Maßnahmen gemäß 
den §§ 10 Abs. 1 bis 6 und 12 Abs. 4 ergebenden 
Nachteile am Vermögen gebührt keine Entschädi­
gung. Ansprüche nach dem Amtshaftungsgesetz, 
BGBI. Nr.20/1949 in der jeweils geltenden Fas­
sung, bleiben unberührt. 

Inkrafttreten 

§ 19~ Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juni 1989 
in Kraft. . 

VoUziehung 

§ 20. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundesge­
setze.s- ist, sofern Abs. 2 nicht anderes bestimmt, der 
Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie 
betraut. 

(2) Soweit auf Anlagen die Gewerbeordnung 
1973, das Berggesetz 1975 oder die Ausführungsge­
setze zum Elektrizitätswirtschaftsgesetz anzuwen­
den sind, ist mit der Vollziehung des § 10 Abs. 6 
der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen­
heiten im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Umwelt, Jugend und Familie betraut. 

Anlage 1 

Grenzwerte für Luftschadstoffe 

_ Vorwamst~fe 

1. Schwefeldioxid (S02) in Ver­
bindung mit Staub ,,) 

1.1 S02 bei Staubwerten kleiner 

mg/m3 ppm 

0,2 mg/m3 0,4 

1.2 Summe S02 und Staub bei 
Staubwerten größer / gleich 
0,2 mg/m3 _ 0,6 

*) Es handelt sich dabei um Staub mit einem 
Stoke'schen Äquivalentdurchmesser kleiner 10 /!m_ 
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2. 

3. 

4. 

Kohlenmonoxid 

Stickstoffdioxid 

20,0 

0,35 

17,0 

0,18 

Die unter Punkt'! bis 3 genannten Grenzwerte 
sind als Dreistundenmittelwerte inmg/m3, 

bezogen auf 20 0 C und 1013 mbar bzw. ppm, 
zu bestimmen. Eine Grenzwertüberschreitung 
liegt auch dann vpr, wenn nur einer dieser 

,Werte überschritten wird. 

Anlage 2 

Grenzwerte für Luftschadstoffe 

Smogalarmstufe 1 

mg/m3 ppm 

1. Schwefeldioxid (S02) in Ver­
bindung mit Staub ~.) 

1.1 'S02 bei Staubwerten kleiner 
0,2 mg/m3 

1.2 Summe S02 
Staubwerten 
0,2 mg/m3 

und Staub bei 
größer / gleich 

2. Kohlenmonoxid 

3. Stickstoffdioxid 

0,6 ' 

0,8 

30,0 26,0 

0,6 0,3 

4. Die unter Punkt 1 bis 3 genannten Grenzwerte 
sind als Dreistundenmittelwerte in mg/m3

, 

bezogen auf 20 0 C und 1013 mbar bzw. ppm, 
zu bestimmen. Eine Grenzwertüberschreitung 
liegt auch dann vor, wenn, nur einer dieser 
Werte überschritten wird. 

*) Es handelt sich dabei um S;aub mit einem 
Stoke'schen Äquivalentdurchmesser kleiner 10 lim. 

Anlage 3 

Grenzwerte für Luftschadstoffe 

Smogalarmstufe 2 

1.2 Summe' S02 
Staubwerten 
0,2 mg/m3 

und Staub bei 
größer / gleich 

2. Kohlenmonoxid 

3. 'Stickstoffdioxid 

1,0 

.40,0 

0,8 

34,0 

0,4 

4. Die unter Punkt 1 bis 3 genannten Grenzwerte 
sind als Dreistundenmittelwerte in mg/m3

, 

bezogen auf 20 0 C und 1013 mbar bzw. ppm, 
zu bestimmen. Eine Grenzwertüberschreitung 
liegt auch dann vor, wenn nur einer dieser 
Werte überschritten wird. 

*) Es handelt sich dabei. um Staub mit einem 
Stoke'schen Äqui~alentdurchmesser kleiner 10 IJ.m. 

Anlage 4 

Bestimmungen über Smogmeßnetze 

1. Bei der Ermittlung der Konzentration der 
Luftschadstoffe ist insbesondere zu beachten: 

a) Die Messung der Konzentration der Luft­
schadstoffe hat mit kontinuierlich arbeiten­
den Meßgeräten zu erfolgen. 

b) Es ist anzustreben, daß mindestens 90% der 
Meßwerte je Monat und Meßgerät verfügbar 
sind. 

2. Die Auswahl der Lage der Meßstellen hat 
unter Beachtung der Verteilung der Luftschad­
stoffe Schwefeldioxid, Staub, Stickstoffdioxid und 
Kohlenmonoxid in geeigneter Weise, zB auf Grun'd -
von 

a) flächendeckenden Immissionsmessungen, 
b) Emissionsdaten oder 
c) unter Verwendung von Schadstoffausbrei­

tungsmodelleJ?-, 

zu erfolgen. 

3. An jeder Meßstelle sind zumindest jene Luft­
schadstoffe zu messen, für die Überschreitungen 
der Grenzwerte der Anlage 2 zu erwarten sind. An 
jeder Meßstelle, an der Schwefeldioxid gemessen 
wird, ist auch die Staubkonzentration zu, messen. 

4. Zumindest an einer Meßstelle im Belastungs­
gebiet sind Windrichtung, Windgeschwindigkeit, 
Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit zu messen. 

5. Die Meßdatender Konzentration der Luft­
schadstoffe sowie der meteorologischen Größen 
gemäß Punkte 4 und 7 sind an eine Meßzentrale zu 

1. Schwefeldioxid (S02) 
bindung mit Staub *) 

1.1 S02 bei Staubwerten 
0,2 mg/m3 

in Ver-

kleiner 
0,8 

ppm übermitteln. Meßdaten der gasförmigen Luftschad­
stoffe und der relevanten meteorologischen Größen 
müssen als Halbstundenmittelwerte verfügbar sein. 
Diese Halbstundenmittelwerte sind zu jeder halben 
Stunde zu gleitenden Dreistundenmittelwerten 
zusammenzufassen. 

\ 
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6. Es sind Auswertemöglichkeiten der Meßdaten 
vorzusehen, die Aussagen insbesondere über die 
räumliche und- zeitliche Verteilung der Luftschad­
stoffe zulassen und die Auswahl wirksamer Maß­
nahmen nach dem § 10 ermöglichen. 

7, Ab der A\lslösung der V orwarnstufe gemäß 
§ 6 oder des Smogalarms gemäß § 8 bis Zur Ent­
warnung ist wenigstens einmal täglich ein Höhen­
profil der Lufttemperatur oder einer geeigneten 
Ersatzgröße zu bestimmen. 
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